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higkeit zu steigern, den Mitgliedstaaten bei der Förderung und dem Schutz der Menschenrechte behilflich
zu sein;

b) in Zusammenarbeit mit dem Amt des Hohen Kommissars ihre Akkreditierung durch den Interna-
tionalen Koordinierungsausschuss der nationalen Institutionen zur Förderung und zum Schutz der Men-
schenrechte zu beantragen, damit sie mit den zuständigen Menschenrechtsorganen des Systems der Verein-
ten Nationen wirksam interagieren können;

7. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung auf ihrer neunundsechzigsten Tagung über
die Durchführung dieser Resolution Bericht zu erstatten.

RESOLUTION 67/164

Verabschiedet auf der 60. Plenarsitzung am 20. Dezember 2012, ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschus-
ses (A/67/457/Add.2 und Corr.1, Ziff. 137)324.

67/164. Menschenrechte und extreme Armut

Die Generalversammlung,

in Bekräftigung der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte325, des Internationalen Paktes über bür-
gerliche und politische Rechte326, des Internationalen Paktes über wirtschaftliche, soziale und kulturelle
Rechte326, des Übereinkommens zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau327, des Überein-
kommens über die Rechte des Kindes328, des Internationalen Übereinkommens zur Beseitigung jeder Form
von Rassendiskriminierung329, des Übereinkommens über die Rechte von Menschen mit Behinderungen330

und der anderen Menschenrechtsübereinkünfte der Vereinten Nationen,

unter Hinweis auf ihre Resolution 47/196 vom 22. Dezember 1992, mit der sie den 17. Oktober zum
Internationalen Tag für die Beseitigung der Armut erklärte, ihre Resolution 62/205 vom 19. Dezember
2007, mit der sie die Zweite Dekade der Vereinten Nationen für die Beseitigung der Armut (2008-2017)
verkündete, sowie ihre Resolution 65/214 vom 21. Dezember 2010 und ihre früheren Resolutionen über
Menschenrechte und extreme Armut, in denen sie bekräftigte, dass extreme Armut und soziale Ausgren-
zung einen Verstoß gegen die Menschenwürde darstellen und dass daher auf nationaler und internationa-
ler Ebene dringend Maßnahmen ergriffen werden müssen, um sie zu beseitigen,

324 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Ausschuss eingebracht von: Ägypten, Albanien, Algerien, An-
dorra, Antigua und Barbuda, Argentinien, Armenien, Aserbaidschan, Äthiopien, Australien, Bangladesch, Belarus, Belgien, Be-
nin, Bolivien (Plurinationaler Staat), Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Burkina Faso, Burundi, Chile, China, Costa Rica,
Côte d’Ivoire, Dänemark, Deutschland, Dominikanische Republik, Ecuador, ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, El
Salvador, Estland, Finnland, Frankreich, Gambia, Georgien, Ghana, Grenada, Griechenland, Guatemala, Haiti, Honduras, Indi-
en, Irland, Island, Israel, Italien, Jamaika, Japan, Kamerun, Kenia, Kirgisistan, Kolumbien, Komoren, Kroatien, Kuba, Lettland,
Liberia, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Madagaskar, Malaysia, Mali, Malta, Marokko, Mauretanien, Mexiko, Monaco,
Mongolei, Montenegro, Namibia, Neuseeland, Nicaragua, Niederlande, Niger, Nigeria, Norwegen, Österreich, Panama, Para-
guay, Peru, Philippinen, Polen, Portugal, Republik Korea, Republik Moldau, Rumänien, Russische Föderation, San Marino,
Saudi-Arabien, Schweden, Senegal, Serbien, Sierra Leone, Slowakei, Slowenien, Spanien, St. Kitts und Nevis, Südafrika, Süd-
sudan, Suriname, Thailand, Timor-Leste, Tschechische Republik, Tunesien, Türkei, Ukraine, Ungarn, Uruguay, Venezuela (Bo-
livarische Republik), Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland und Zypern. 
325 Resolution 217 A (III). In Deutsch verfügbar unter http://www.un.org/Depts/german/menschenrechte/aemr.pdf.
326 Resolution 2200 A (XXI), Anlage. Amtliche deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 1973 II S. 1533; LGBl. 1999 Nr. 58;
öBGBl. Nr. 591/1978; AS 1993 750 (Zivilpakt); dBGBl. 1973 II S. 1569; LGBl. 1999 Nr. 57; öBGBl. Nr. 590/1978; AS 1993
725 (Sozialpakt).
327 United Nations, Treaty Series, Vol. 1249, Nr. 20378. Amtliche deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 1985 II S. 647;
LGBl. 1996 Nr. 164; öBGBl. Nr. 443/1982; AS 1999 1579.
328 Ebd., Vol. 1577, Nr. 27531. Amtliche deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 1992 II S. 121; LGBl. 1996 Nr. 163; öBGBl.
Nr. 7/1993; AS 1998 2055.
329 Ebd., Vol. 660, Nr. 9464. Amtliche deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 1969 II S. 961; LGBl. 2000 Nr. 80; öBGBl.
Nr. 377/1972; AS 1995 1164.
330 Ebd., Vol. 2515, Nr. 44910. Amtliche deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 2008 II S. 1419; öBGBl. III Nr. 155/2008.



V. Resolutionen aufgrund der Berichte des Dritten Ausschusses

702

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 52/134 vom 12. Dezember 1997, in der sie anerkannte, dass die
Stärkung der internationalen Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Menschenrechte für das wirksame Ver-
ständnis, die wirksame Förderung und den wirksamen Schutz aller Menschenrechte unabdingbar ist,

ferner unter Hinweis auf die Resolutionen des Menschenrechtsrats 2/2 vom 27. November 2006331, 7/27
vom 28. März 2008332, 8/11 vom 18. Juni 2008333, 12/19 vom 2. Oktober 2009334 und 15/19 vom 30. Septem-
ber 2010335,

unter Hinweis auf die Resolution 21/11 des Menschenrechtsrats vom 27. September 2012336, mit der der
Rat die Leitlinien betreffend extreme Armut und Menschenrechte337 verabschiedete, die den Staaten als nütz-
liches Hilfsmittel bei der Formulierung beziehungsweise Durchführung von Maßnahmen zur Bekämpfung
und Beseitigung der Armut dienen sollen,

in Bekräftigung der international vereinbarten Entwicklungsziele, einschließlich der Millenniums-
Entwicklungsziele, unter Begrüßung der Plenartagung der Generalversammlung auf hoher Ebene über die
Millenniums-Entwicklungsziele und unter Hinweis auf ihr in Resolution 65/1 vom 22. September 2010 ent-
haltenes Ergebnisdokument,

tief besorgt darüber, dass in allen Ländern der Welt, ungeachtet ihrer wirtschaftlichen, sozialen und kul-
turellen Gegebenheiten, extreme Armut hartnäckig weiterbesteht und dass ihr Ausmaß und ihre Ausprägun-
gen wie Hunger, Menschenhandel, Krankheiten, Mangel an angemessenen Unterkünften, Analphabetentum
und Hoffnungslosigkeit in den Entwicklungsländern besonders schlimm sind, gleichzeitig jedoch die be-
trächtlichen Fortschritte anerkennend, die in verschiedenen Teilen der Welt bei der Bekämpfung der extre-
men Armut erzielt wurden,

sowie tief besorgt darüber, dass geschlechtsspezifische Ungleichheit, Gewalt und Diskriminierung die
extreme Armut verschärfen und dass Frauen und Mädchen unverhältnismäßig stark davon betroffen sind,

betonend, dass Kindern, älteren Menschen, Menschen mit Behinderungen und indigenen Völkern, die
in extremer Armut leben, besondere Aufmerksamkeit gelten soll,

besorgt über die heute bestehenden Herausforderungen, namentlich diejenigen, die aus der Finanz- und
Wirtschaftskrise, der Nahrungsmittelkrise und der anhaltenden Besorgnis über die Ernährungssicherheit er-
wachsen, sowie die zunehmenden Probleme, die der Klimawandel und der Verlust der biologischen Vielfalt
mit sich bringen, und über ihren Einfluss auf den Anstieg der Zahl der in extremer Armut lebenden Menschen
und ihre nachteiligen Auswirkungen auf die Fähigkeit aller Staaten, insbesondere der Entwicklungsländer,
die extreme Armut zu bekämpfen,

in der Erkenntnis, dass die Beseitigung der extremen Armut eine große Herausforderung im Globalisie-
rungsprozess darstellt und eine koordinierte und kontinuierliche Politik erfordert, die durch entschlossene na-
tionale Maßnahmen sowie internationale Zusammenarbeit umgesetzt wird,

sowie in der Erkenntnis, dass Sozialschutzsysteme einen entscheidenden Beitrag zur Verwirklichung
der Menschenrechte für alle leisten, insbesondere für diejenigen, deren Lebenssituation prekär oder von Mar-
ginalisierung geprägt ist und die in Armut gefangen und der Diskriminierung ausgesetzt sind,

betonend, dass es erforderlich ist, die Ursachen und Folgen der extremen Armut besser zu verstehen und
anzugehen,

331 Siehe Official Records of the General Assembly, Sixty-second Session, Supplement No. 53 (A/62/53), Kap. I, Abschn. A.
332 Ebd., Sixty-third Session, Supplement No. 53 (A/63/53), Kap. II.
333 Ebd., Kap. III, Abschn. A.
334 Ebd., Sixty-fifth Session, Supplement No. 53 und Korrigendum (A/65/53 und Corr.1), Kap. I, Abschn. A.
335 Ebd., Supplement No. 53A (A/65/53/Add.1), Kap. II.
336 Ebd., Sixty-seventh Session, Supplement No. 53A (A/67/53/Add.1), Kap. II.
337 A/HRC/21/39.



V. Resolutionen aufgrund der Berichte des Dritten Ausschusses

703

erneut erklärend, dass das Vorhandensein weit verbreiteter extremer Armut die volle und effektive
Ausübung der Menschenrechte beeinträchtigt und in manchen Fällen eine Bedrohung des Rechts auf Leben
darstellen kann und dass die internationale Gemeinschaft demzufolge ihrer sofortigen Linderung und letzt-
endlichen Beseitigung auch weiterhin hohe Priorität einräumen muss,

betonend, dass die Achtung aller Menschenrechte, die allgemeingültig und unteilbar sind, einander be-
dingen und miteinander verknüpft sind, für alle Politiken und Programme zur Bekämpfung der extremen Ar-
mut entscheidend wichtig ist,

erneut erklärend, dass Demokratie, Entwicklung und die volle und effektive Ausübung der Menschen-
rechte und Grundfreiheiten einander bedingen und sich gegenseitig verstärken und zur Beseitigung der extre-
men Armut beitragen,

1. erklärt erneut, dass extreme Armut und soziale Ausgrenzung einen Verstoß gegen die Menschen-
würde darstellen und dass daher auf nationaler und internationaler Ebene dringend Maßnahmen ergriffen
werden müssen, um sie zu beseitigen;

2. erklärt außerdem erneut, dass es wesentlich ist, dass die Staaten die Teilhabe der Ärmsten an den
Entscheidungsprozessen der Gesellschaft, in der sie leben, an der Förderung der Menschenrechte und an den
Bemühungen zur Bekämpfung der extremen Armut fördern und dass die Menschen, die in Armut leben oder
davon betroffen sind oder die durch ihre Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gesellschaftsgruppe oder durch
ihre Lebenssituation verwundbar oder marginalisiert sind, befähigt werden, sich zu organisieren und an allen
Aspekten des politischen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Lebens mitzuwirken, insbesondere bei
der Planung und Umsetzung der sie betreffenden Politik, damit sie zu echten Partnern im Entwicklungspro-
zess werden können;

3. betont, dass extreme Armut ein grundlegendes Problem ist, mit dem sich die Regierungen, die Zi-
vilgesellschaft, die lokalen Sozialorganisationen und das System der Vereinten Nationen, einschließlich der
internationalen Finanzinstitutionen, auseinandersetzen müssen, und erklärt in diesem Zusammenhang erneut,
dass politische Entschlossenheit eine Voraussetzung für die Beseitigung der Armut ist;

4. erklärt erneut, dass die weite Verbreitung der extremen Armut die volle und effektive Ausübung
der Menschenrechte behindert und die Demokratie und die Teilhabe der Bevölkerung auf eine schwache
Grundlage stellt;

5. ist sich dessen bewusst, dass die Achtung der Menschenrechte und Grundfreiheiten gefördert wer-
den muss, um den drängendsten sozialen Bedürfnissen der in Armut lebenden Menschen gerecht zu werden,
namentlich durch die Konzipierung und Entwicklung geeigneter Mechanismen zur Stärkung und Festigung
demokratischer Institutionen und einer ebensolchen Regierungs- und Verwaltungsführung;

6. bekräftigt die in der Millenniums-Erklärung der Vereinten Nationen338 enthaltenen Verpflichtun-
gen, insbesondere die Verpflichtung, keine Mühe zu scheuen, um die extreme Armut zu bekämpfen, die Ent-
wicklung herbeizuführen und die Armut zu beseitigen, und namentlich die Verpflichtung, bis zum Jahr 2015
den Anteil der Weltbevölkerung, dessen Einkommen weniger als einen US-Dollar pro Tag beträgt, und den
Anteil der Menschen, die Hunger leiden, zu halbieren;

7. bekräftigt außerdem die auf dem Weltgipfel 2005 eingegangene Verpflichtung auf die Beseiti-
gung der Armut und die Förderung eines dauerhaften Wirtschaftswachstums, einer nachhaltigen Entwick-
lung und weltweiten Wohlstands für alle, einschließlich Frauen und Mädchen339;

8. bekräftigt ferner die auf der Plenartagung der Generalversammlung auf hoher Ebene über die
Millenniums-Entwicklungsziele eingegangene Verpflichtung zu rascheren Fortschritten im Hinblick auf die
Beseitigung der extremen Armut und des Hungers bis zum Jahr 2015340;

338 Resolution 55/2.
339 Siehe Resolution 60/1.
340 Siehe Resolution 65/1.



V. Resolutionen aufgrund der Berichte des Dritten Ausschusses

704

9. erinnert daran, dass die Förderung des allgemeinen Zugangs zu sozialen Diensten und die Bereit-
stellung eines sozialen Basisschutzes einen wichtigen Beitrag zur Festigung und Herbeiführung weiterer Ent-
wicklungsfortschritte leisten können und dass Sozialschutzsysteme, die Ungleichheit und soziale Ausgren-
zung beheben beziehungsweise verringern, unerlässlich sind, um die Fortschritte auf dem Weg zur Erreichung
der Millenniums-Entwicklungsziele zu bewahren, und nimmt in dieser Hinsicht Kenntnis von der Empfehlung
Nr. 202 der Internationalen Arbeitsorganisation betreffend den innerstaatlichen sozialen Basisschutz;

10. legt den Staaten nahe, im Prozess der Konzipierung, Durchführung, Überwachung und Evaluie-
rung von Sozialschutzprogrammen im Einklang mit ihren Verpflichtungen nach den internationalen Men-
schenrechtsnormen für die durchgängige Berücksichtigung der Geschlechterdimension und die Förderung
und den Schutz aller Menschenrechte zu sorgen;

11. legt den Staaten außerdem nahe, alle gebotenen Maßnahmen zur Beseitigung der Diskriminierung
aller Menschen, insbesondere derjenigen, die in Armut leben, zu ergreifen, keine Gesetze, Vorschriften oder
Verfahrensweisen zu beschließen, durch die der Genuss aller Menschenrechte und Grundfreiheiten, einschließ-
lich der wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte, verwehrt oder eingeschränkt wird, und dafür zu sor-
gen, dass die Menschen, insbesondere die in Armut lebenden Menschen, gleichen Zugang zur Justiz haben;

12. begrüßt die laufenden Anstrengungen zur Stärkung und Unterstützung der Süd-Süd-Zusammen-
arbeit und der Dreieckskooperation und betont, dass die Süd-Süd-Zusammenarbeit die Nord-Süd-Zusam-
menarbeit nicht ersetzt, sondern vielmehr ergänzt;

13. ermutigt die internationale Gemeinschaft zu verstärkten Anstrengungen zur Bewältigung der Her-
ausforderungen, die zu extremer Armut beitragen, namentlich derjenigen, die aus der Finanz- und Wirt-
schaftskrise, der Nahrungsmittelkrise und der anhaltenden Besorgnis über die Ernährungssicherheit erwach-
sen, sowie der zunehmenden Probleme, die der Klimawandel und der Verlust der biologischen Vielfalt in al-
len Teilen der Welt und insbesondere in den Entwicklungsländern mit sich bringen, indem sie bei der Unter-
stützung des Aufbaus nationaler Kapazitäten stärker zusammenarbeitet;

14. bekräftigt die ausschlaggebende Rolle der schulischen und außerschulischen Bildung bei der Er-
reichung des Ziels der Armutsbeseitigung und der anderen Entwicklungsziele, wie in der Millenniums-
Erklärung vorgesehen, insbesondere der Grundbildung und -ausbildung zur Beseitigung des Analphabeten-
tums, sowie die Bemühungen um eine erweiterte Sekundar- und Hochschulbildung sowie Berufs- und Fach-
ausbildung, insbesondere für Mädchen und Frauen, die Erschließung von Humanressourcen und Infrastruk-
turkapazitäten und die Stärkung der Selbsthilfekraft der in Armut lebenden Menschen, bekräftigt in diesem
Zusammenhang den auf dem Weltbildungsforum am 28. April 2000 verabschiedeten Rahmenaktionsplan
von Dakar341 und erkennt an, wie wichtig die Strategie der Organisation der Vereinten Nationen für Erzie-
hung, Wissenschaft und Kultur zur Bekämpfung der Armut, insbesondere der extremen Armut, bei der Un-
terstützung der „Bildung für alle“-Programme als Instrument zur Erreichung des Millenniums-Entwicklungs-
ziels der allgemeinen Grundschulbildung bis 2015 ist;

15. bittet die Hohe Kommissarin der Vereinten Nationen für Menschenrechte, der Frage des Zusam-
menhangs zwischen extremer Armut und den Menschenrechten weiterhin hohe Priorität einzuräumen, und
bittet sie außerdem, die Tätigkeit auf diesem Gebiet fortzusetzen;

16. fordert die Staaten, die Organe der Vereinten Nationen, insbesondere das Amt des Hohen Kom-
missars der Vereinten Nationen für Menschenrechte und das Entwicklungsprogramm der Vereinten Natio-
nen, die zwischenstaatlichen Organisationen und die nichtstaatlichen Organisationen auf, dem Zusammen-
hang zwischen den Menschenrechten und extremer Armut weiterhin gebührende Aufmerksamkeit zu wid-
men, und ermutigt den Privatsektor und die internationalen Finanzinstitutionen, dies ebenfalls zu tun;

17. nimmt mit Anerkennung Kenntnis von den Leitlinien betreffend extreme Armut und Menschen-
rechte337, die der Menschenrechtsrat in seiner Resolution 21/11336 verabschiedete und die ein nützliches Hilfs-
mittel für die Staaten sind, nach Bedarf Maßnahmen zur Bekämpfung und Beseitigung auszuarbeiten und
durchzuführen;

341 Siehe United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, Final Report of the World Education Forum, Dakar,
Senegal, 26–28 April 2000 (Paris 2000).
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18. legt den Regierungen, den zuständigen Organen, Fonds, Programmen und Sonderorganisationen
der Vereinten Nationen, den anderen zwischenstaatlichen Organisationen und den nationalen Menschen-
rechtsinstitutionen sowie den nichtstaatlichen Organisationen und nichtstaatlichen Akteuren, einschließlich
des Privatsektors, nahe, die Leitlinien bei der Formulierung und Durchführung ihrer politischen und sonsti-
gen Maßnahmen bezüglich der von extremer Armut betroffenen Menschen zu berücksichtigen;

19. ersucht das Amt des Hohen Kommissars, die Leitlinien entsprechend zu verbreiten;

20. begrüßt die Anstrengungen, die die Institutionen des Systems der Vereinten Nationen unterneh-
men, um die Millenniums-Erklärung und die darin enthaltenen international vereinbarten Entwicklungsziele
in ihre Arbeit zu integrieren;

21. begrüßt außerdem die von der Sonderberichterstatterin über extreme Armut und Menschenrechte
geleistete Arbeit sowie die Berichte, die sie der Generalversammlung auf ihrer sechsundsechzigsten und sie-
benundsechzigsten Tagung vorgelegt hat342;

22. beschließt, diese Frage auf ihrer neunundsechzigsten Tagung unter dem Unterpunkt „Menschen-
rechtsfragen, einschließlich anderer Ansätze zur besseren Gewährleistung der effektiven Ausübung der Men-
schenrechte und Grundfreiheiten“ des Punktes „Förderung und Schutz der Menschenrechte“ weiter zu behan-
deln.

RESOLUTION 67/165

Verabschiedet auf der 60. Plenarsitzung am 20. Dezember 2012, in einer aufgezeichneten Abstimmung mit
133 Stimmen bei 54 Gegenstimmen und 2 Enthaltungen, auf Empfehlung des Ausschusses (A/67/457/Add.2 und
Corr.1, Ziff. 137)343:

Dafür: Afghanistan, Ägypten, Algerien, Angola, Antigua und Barbuda, Arabische Republik Syrien, Argentinien,
Armenien, Aserbaidschan, Äthiopien, Bahamas, Bahrain, Bangladesch, Barbados, Belarus, Belize, Benin, Bhutan,
Bolivien (Plurinationaler Staat), Botsuana, Brasilien, Brunei Darussalam, Burkina Faso, Burundi, Chile, China, Costa
Rica, Côte d’Ivoire, Demokratische Republik Kongo, Demokratische Volksrepublik Korea, Demokratische Volksre-
publik Laos, Dominica, Dominikanische Republik, Dschibuti, Ecuador, El Salvador, Eritrea, Fidschi, Gabun, Gambia,
Grenada, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, Indien, Indonesien, Irak, Iran (Islamische
Republik), Jamaika, Jemen, Jordanien, Kambodscha, Kamerun, Kap Verde, Kasachstan, Katar, Kenia, Kirgisistan,
Kolumbien, Komoren, Kongo, Kuba, Kuwait, Lesotho, Libanon, Liberia, Libyen, Madagaskar, Malawi, Malaysia, Ma-
lediven, Mali, Marokko, Mauretanien, Mauritius, Mexiko, Mongolei, Mosambik, Myanmar, Namibia, Nauru, Nepal,
Nicaragua, Niger, Nigeria, Oman, Pakistan, Panama, Papua-Neuguinea, Paraguay, Peru, Philippinen, Ruanda,
Russische Föderation, Salomonen, Sambia, Samoa, Saudi-Arabien, Senegal, Seychellen, Sierra Leone, Simbabwe,
Singapur, Somalia, Sri Lanka, St. Kitts und Nevis, St. Lucia, St. Vincent und die Grenadinen, Südafrika, Sudan, Su-
riname, Swasiland, Tadschikistan, Thailand, Timor-Leste, Tonga, Trinidad und Tobago, Tschad, Tunesien, Turkme-
nistan, Tuvalu, Uganda, Uruguay, Usbekistan, Vanuatu, Venezuela (Bolivarische Republik), Vereinigte Arabische
Emirate, Vereinigte Republik Tansania, Vietnam, Zentralafrikanische Republik.

Dagegen: Albanien, Andorra, Australien, Belgien, Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Dänemark, Deutsch-
land, ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Georgien, Griechenland, Ir-
land, Island, Israel, Italien, Japan, Kanada, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Marshall-
inseln, Mikronesien (Föderierte Staaten von), Monaco, Montenegro, Neuseeland, Niederlande, Norwegen, Öster-
reich, Palau, Polen, Portugal, Republik Korea, Republik Moldau, Rumänien, San Marino, Schweden, Schweiz, Ser-

342 A/66/265 und A/67/278.
343 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Ausschuss eingebracht von: Afghanistan, Ägypten, Algerien,
Angola, Antigua und Barbuda, Äquatorialguinea, Arabische Republik Syrien, Argentinien, Aserbaidschan, Äthiopien, Bahrain,
Bangladesch, Benin, Bolivien (Plurinationaler Staat), Botsuana, Burkina Faso, Burundi, China, Côte d’Ivoire, Demokratische
Republik Kongo, Demokratische Volksrepublik Korea, Dominikanische Republik, Dschibuti, Ecuador, El Salvador, Eritrea,
Gabun, Gambia, Ghana, Guinea, Guyana, Haiti, Honduras, Indien, Indonesien, Irak, Iran (Islamische Republik), Jemen, Jorda-
nien, Kamerun, Kap Verde, Katar, Kenia, Komoren, Kongo, Kuba, Kuwait, Lesotho, Libanon, Liberia, Libyen, Madagaskar,
Malawi, Malaysia, Malediven, Mali, Marokko, Mauretanien, Namibia, Nicaragua, Niger, Nigeria, Oman, Pakistan, Philippinen,
Ruanda, Sambia, Saudi-Arabien, Senegal, Simbabwe, Somalia, Sri Lanka, St. Kitts und Nevis, St. Lucia, St. Vincent und die
Grenadinen, Sudan, Südsudan, Swasiland, Tadschikistan, Togo, Tschad, Tunesien, Uganda, Usbekistan, Venezuela (Bolivari-
sche Republik), Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigte Republik Tansania, Vietnam und Zentralafrikanische Republik.




